
Landeskunde

Arbeitsgruppe Nachkriegszeit 

1.1 Einschreiten gegen Landfahrer 

Mosbach, den 1.Februar 1950
Einschreiten gegen Landfahrer

An die Gemeindeverwaltungen des Kreises Mosbach

Der  Präsident  des  Landesbezirks  Baden –  Abt.  Innere  Verwaltung –  hat  mit 
Erlass vom 19.Januar 1950 […] folgendes angeordnet:
„Zur  Klarstellung  aufgetretener  Zweifel  weisen  wir  darauf  hin,  dass  zur 
Bekämpfung  des  Landfahrerunwesens  der  Erlass  des  ehemaligen 
Reichsministeriums des Inneren vom 8.Dezember 1938 nicht mehr anwendbar 
ist,  weil  er  die  Unterdrückung  der  Zigeuner  aus  rassischen  Gründen  zum 
Gegenstand hat. Aus dem gleichen Grunde ist ein Vorgehen gegen Landfahrer 
nach  der  Badischen  Verordnung  vom  11.Januar  1939  nicht  möglich.  Die 
Bestimmungen […] der Dienstvorschriften der Landespolizei Nordwürttemberg-
Nordbaden sind daher nicht mehr zutreffend. 
Die  Schaffung  gesetzlicher  Grundlagen  zur  Bekämpfung  des 
Landfahrerunwesens  befindet  sich  augenblicklich  noch  im  Stadium  der 
Vorbereitung.  Bis  dahin  kann  gegen  Landfahrer  polizeilich  nur  dann 
eingeschritten  werden,  wenn sie  strafbare Handlungen begehen.  Landfahrer 
begehen nicht nur häufig Eigentums- und Vermögensdelikte, sondern vielfach 
auch Verstöße gegen folgende Bestimmungen:

• Gewerbeordnung (Wandergewerbe)
• Verordnung  Nr.301  des  Innenministeriums  über  die  allgemeine 

Registrierung  von  deutschen  Staatsangehörigen,  Ausländern  und 
staatenlosen Personen. […]

• Meldeordnung vom 5.Juni 1949 […]
• Bettel und Landstreicherei […]
• Gaukelei und Wahrsagen […]
• Viehseuchengesetz […] (Überwachung von Zugtieren im Hausierbetriebe 

und Hundehalsbänder) […]; Amtstierärztliche Untersuchung der Zugtiere
• §159 Abs.1 der Landesbauordnung […]
• Reichsschulpflichtgesetz vom 6.Juli 1938 […]

Sofern  gegen  Landfahrer  strafrechtlich  eingeschritten  werden  kann,  ist  die 
Durchführung  der  erkennungsdienstlichen  Behandlung  nach  §81b  StrPO. 
gerechtfertigt.
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Angetroffene  Landfahrer  sind  in  jedem Falle  der  Kriminalhauptdienststelle  – 
Abt. Landfahrerpolizeidienststelle – Karlsruhe zu melden. An der gleichen Stelle 
sind  die  von  Landfahrern  begangenen  Straftaten  unter  Beifügung  des 
erkennungsdienstlichen Materials mitzuteilen. 
Anfragen über Landfahrer sind ebenfalls an die Kriminalhauptstelle Karlsruhe 
zu richten. Sie ist in der Lage, Auskunft über Landfahrer auch aus der Zeit vor 
dem Kriege zu erteilen. Akten über frühere Vorgänge sind dort noch vorhanden. 
Außerdem arbeitet sie mit dem Landesamt für Kriminalerkennungsdienst und 
der  Polizeistatistik  –  Außenstelle  Karlsruhe  –  mit  dem  Zentralamt  für 
Kriminalerkennungsdienst  und  Polizeistatistik  in  München  und  mit  anderen 
deutschen  und  ausländischen  Fachstellen  zusammen  und  sorgt  für  deren 
laufende Unterrichtung.“ 
Die Gemeindeverwaltungen werden angewiesen, entsprechend des Erlasses zu 
verfahren  und  eventuelle  Meldungen  dem  zuständigen  Landespolizisten  zu 
übergeben. 

Quellennachweis: Stadtarchiv Mosbach G5 Nr.53 (CC-BY-NC-ND)

• Erklärt mit Hilfe des Schreibens, was „Landfahrer“ sind.
• Gebt einen Überblick darüber, welche Vorschläge das Schreiben enthält, 

um das „Landfahrerunwesen“ zu „bekämpfen“. Welche Tipps werden der 
Gemeindeverwaltung gegeben, um Landfahrer möglichst schnell wieder 
loszuwerden? 

• Diskutiert, ob es ein Widerspruch ist, dass „die Unterdrückung der 
Zigeuner aus rassischen Gründen“ „nicht mehr anwendbar ist“, aber dass 
gleichzeitig „gesetzliche Grundlagen zur Bekämpfung des 
Landfahrerunwesens“ geschaffen werden sollen. 
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1.2 Berichterstattung in den Printmedien  

Quellennachweis: Rhein-Neckar-Zeitung Nr.243 vom 17.Oktober 1951 (CC-BY-NC-ND)
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Quellennachweis: Fränkische Nachrichten Nr.41 vom 19./20.Februar 1955 (CC-BY-NC-
ND)
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Quellennachweis für beide Bilder: Zeitungsartikel „Das Zigeunerleben ist 
gar nicht so lustig. Wie man´s verraucht, verschläft, vergeigt“, aus der 
Rhein-Neckar-Zeitung vom 4./5.Mai 1957 (CC-BY-NC-ND)

• Analysiert, wie in den beiden Zeitungsartikeln über Sinti und Roma 
berichtet wird. Positiv oder negativ? Achtet dabei sowohl auf den Inhalt, 
als auch auf die Wortwahl. Belegt eure Meinung anhand von konkreten 
Beispielen aus den Texten. 

• Berücksichtigt auch die Fotos aus einem weiteren Zeitungsartikel. 
Welches Bild vom „Zigeunerleben“ vermitteln sie? 

• Überlegt, was so eine Art von Berichterstattung durch die Medien für 
Folgen für die Sinti und Roma gehabt haben könnte. Wie wurden sie in 
der Öffentlichkeit und von der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen? 
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1.3 Der Kampf um Anerkennung

Das folgende Zitat stammt von Vinzent Rose aus dem Jahr 2002. Er  war ein 
Sinto, der mehrere Konzentrationslager überlebt hat, unter anderem das Lager 
in Neckarelz, aus dem ihm die Flucht gelang. Nach dem Krieg engagierte er 
sich für die Bürgerrechtsbewegung für Sinti und gründete 1971 den „Verband 
der  Sinti  Deutschlands“.  1974 finanzierte  er  aus  privaten  Mitteln  das  erste 
Mahnmal,  das an den Völkermord an den Sinti  und Roma erinnert,  auf dem 
Gelände des damaligen „Zigeunerlagers Auschwitz“. 

„Was mich wirklich gedemütigt hat, war der Kampf um die Wiedergutmachung, die ich als 
zweite Verfolgung für unser Volk angesehen habe. Wir wollen nicht immer wieder an die 
Verbrechen, die an uns geschehen sind, erinnern, aber vergessen können wir sie nicht. 
Dafür haben wir zu viel Schweres erleben müssen.“ 

Quellennachweis: Lebensbericht Vinzent Rose; zitiert nach der Begleitbroschüre 
zur Ausstellung „…weggekommen“ – Ohne Abschied und Wiederkehr. Das Schicksal der 
Sinti und Roma als Zwangsarbeiter in den Neckarlagern; hrsg. von Georg Fischer 
und Arno Huth; Neckarelz 2002, S.26 (CC-BY-NC-ND)

• Diskutiert vor dem Hintergrund der Nachkriegszeit, inwiefern der „Kampf 
um die Wiedergutmachung“ (für die Verbrechen an den Sinti und Roma in 
der Zeit des Nationalsozialismus), für den Rose sich einsetzte, 
aussichtsreich oder aussichtslos erschien.

• Beurteilt seinen „Wunsch nach Wiedergutmachung“ anschließend aus 
heutiger Sicht. Könnt ihr seinen Wunsch nachvollziehen? Wenn ja, wie 
könnte so eine „Wiedergutmachung“ heutzutage aussehen? Und wenn 
nein, warum nicht? Was spricht für euch dagegen? 
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